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 Markus Kisler 
-1.Vorsitzender- 
E-Mail: kisler@krepcke-partner.de 

 
Menden, 22.08.2019 

An den 
Bürgermeister der 
Stadt Menden (Sauerland)    
Neumarkt 5 
 
58688 Menden 
 
 
 
Betreff:   Antrag des Stadtsportverbandes Menden e.V. 

Bereitstellung einer Fläche für Mountainbike-downhill 

 
 
Sehr geehrter Herr Wächter, 
 
der Stadtsportverband Menden e.V. beantragt wie folgt zu beschließen:  
 

1. Die Stadt Menden als Eigentümerin stellt folgende rot markierte Fläche für den 
Mountainbike-downhill-Sport zur Verfügung: 
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2. Die Verwaltung wird beauftragt, Gespräche mit dem TS Sauerland e.V. über die 
Ausgestaltung und Nutzung dieser Fläche zu führen. 

 
 
Begründung des Beschlussvorschlages 
 
Am 22.01.2019 wurde in Menden der TS Sauerland gegründet, der nachfolgend in das 
Vereinsregister beim Amtsgericht Arnsberg unter der Registernummer 1933 eingetragen wurde. 
Satzungszweck des Vereins ist unter anderem 
 

 Förderung und Veranstaltung regelmäßigen Sportbetriebes 
 Organisation, Erstellung, Ausbau und Instandhaltung einer Mountainbike-Strecke auf 

dem Stadtgebiet von Menden (Sauerland). 
 
In einem ersten Schritt hat der Verein unter Einbeziehung des Försters Dirk Basse eruiert, 
welche Flächen im Eigentum der Stadt Menden stehen und überhaupt für eine Mountainbike-
Strecke in Frage kommen könnten. 
 
Um eine solche Fläche handelt es sich bei dem markierten Bereich hinter der Straße „Am 
Vogelsang“. Dabei handelt es sich nicht um eine exakte Markierung, diese soll nur den Bereich 
für die Strecke konkretisieren. 
 
Der Antrag zu 1. richtet sich zunächst auf eine Grundsatzentscheidung der Stadt Menden als 
Eigentümerin der Fläche, ob Einverständnis mit einer solchen künftigen Nutzung besteht – 
vorbehaltlich noch zu klärender Details. Erst im Anschluss können dann diese Details 
besprochen und ausgearbeitet werden. Dazu dient der Antrag zu 2. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Markus Kisler 
Vorsitzender 


